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I. Geltung der PRECITEC KG Einkaufsbedingungen 

Diese Bedingungen gelten für alle Verträge, die Precitec KG als 
Käufer oder Besteller abschließt, soweit nicht ausdrücklich und 
schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Lieferbedingungen 
von Lieferanten, die von den PEB abweichen, werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn Precitec KG ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht. Die PEB gelten auch dann, wenn Precitec KG 
eine Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annimmt, obwohl 
Precitec KG entgegenstehende oder von den PEB 
abweichende Bedingungen des Lieferanten bekannt sind.  

Die PEB gelten in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung auch 
für künftige Geschäfte mit dem Lieferanten. Precitec KG stellt 
dem Lieferanten bei Erteilung von Folgeaufträgen die jeweils 
aktualisierte Fassung der PEB zur Verfügung.  

Ergänzend gelten die Incoterms 2000, soweit sie nicht im 
Widerspruch zu den PEB oder den sonstigen zwischen  
Precitec KG und dem Lieferanten getroffenen Vereinbarungen 
stehen. 

 
II. Vertragsabschluss und Vertragsänderungen 

Der Vertrag kommt durch die Bestellung oder den Lieferabruf 
von Precitec KG zustande, wenn der Lieferant nicht innerhalb 
einer Woche ab Zugang der Bestellung bzw. des Lieferabrufs 
schriftlich widerspricht oder ein Gegenangebot unterbreitet. 
Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit ist der Zugang des 
Widerspruchs oder des Gegenangebots bei Precitec KG. 
Soweit Precitec KG das Gegenangebot nicht innerhalb von 
zwei Wochen ab Eingang ablehnt, ist sein Inhalt verbindlich, 
wenn dieser nicht erheblich von der Bestellung bzw. dem 
Lieferabruf abweicht. Als erhebliche Abweichungen gelten, 
sofern sich aus der Bestellung bzw. dem Lieferabruf nichts 
anderes ergibt, die Änderung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist um mehr als achtundvierzig Stunden, die Änderung 
der Liefermenge um mehr als fünf Prozent oder die Änderung 
des Preises. Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Ablehnung 
des Gegenangebots ist ihre Absendung durch Precitec KG; als 
Nachweis gilt der Poststempel.  

Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen eines 
abgeschlossenen Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung, für die der vorstehende Absatz 
entsprechend gilt. 

 
III. Umfang und Inhalt der Leistungspflicht 

Der Umfang der Leistungspflicht des Lieferanten ergibt sich aus 
den beim Vertragsabschluss übermittelten Spezifikationen und 
Leistungsbeschreibungen oder, falls solche fehlen, aus den 
Angaben in Angeboten und Prospekten des Lieferanten.  
Alle Lieferungen haben den jeweils aktuellsten DIN-und/oder 
VDE-Normen sowie den sonstigen branchenüblichen Normen 
bzw. EU-Normen zu entsprechen, soweit nicht ausdrücklich und 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist.  

Precitec KG übernimmt nur die bestellten Mengen oder 
Stückzahlen. Über- oder Unterlieferungen sind nur nach zuvor 
mit Precitec KG getroffenen Absprachen zulässig. Sind 
Teilmengen vereinbart, so ist der Lieferant verpflichtet,  
Precitec KG bei jeder Teillieferung die jeweils verbleibende 
Restmenge mitzuteilen. 

 
 
 

IV. Änderung der Leistung 

Zeigt sich bei der Durchführung des Vertrages, dass 
Abweichungen von der ursprünglich vereinbarten Spezifikation 
erforderlich oder zweckmäßig sind, hat der Lieferant dies 
Precitec KG unverzüglich mitzuteilen. Precitec KG wird dann 
schriftlich bekannt geben, ob und ggf. welche Änderungen der 
Lieferant gegenüber der ursprünglichen Bestellung 
vorzunehmen hat. Verändern sich hierdurch die dem 
Lieferanten bei der Vertragsdurchführung entstehenden Kosten, 
so sind sowohl Precitec KG als auch der Lieferant berechtigt, 
eine entsprechende Anpassung der dem Lieferanten 
zustehenden Vergütung zu verlangen.  

Precitec KG kann Änderungen der Leistung auch nach 
Vertragsabschluss verlangen, soweit dies für den Lieferanten 
zumutbar ist. Bei dieser Vertragsänderung sind von beiden 
Vertragspartnern die Auswirkungen insbesondere hinsichtlich 
der Mehr- oder Minderkosten sowie der Liefertermine 
angemessen zu berücksichtigen. 

 
V. Lieferzeit 

1. Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. 
Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der 
Lieferfrist ist der Eingang der Ware bei Precitec KG oder bei 
dem von Precitec KG bestimmten Empfänger. Ist nicht 
Lieferung „frei Werk“ (DDU oder DDP gemäß Incoterms 2000) 
vereinbart und hat Precitec KG sich bereit erklärt, den 
Transport der Ware zu übernehmen, hat der Lieferant die Ware 
unter Berücksichtigung der mit dem Spediteur abzustimmenden 
Zeit für Verladung und Versand rechtzeitig bereit zu stellen. In 
den sonstigen Fällen haftet der Lieferant nach Maßgabe von 
Absatz 4 für vom Spediteur verursachte Lieferverzögerungen.  

2. Sieht der Lieferant Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Einhaltung des Liefertermins oder ähnlicher Umstände voraus, 
die ihn an der termingerechten Lieferung oder an der Lieferung 
in der vereinbarten Qualität hindern können, hat der Lieferant 
Precitec KG unverzüglich unter Angabe der Gründe und der 
voraussichtlichen Dauer von der Verzögerung zu 
benachrichtigen.  

3. Höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen mit Ausnahme 
rechtswidriger Aussperrungen, unverschuldete 
Betriebsstörungen, Unruhen, behördliche Maßnahmen und 
sonstige unabwendbare Ereignisse im Bereich von Precitec KG 
berechtigen Precitec KG  
– unbeschadet seiner sonstigen Rechte – ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten, soweit sie nicht von unerheblicher 
Dauer sind oder eine nur unerhebliche Verringerung des 
Bedarfs von Precitec KG zur Folge haben. 

4. Im Falle des Lieferverzuges stehen Precitec KG die 
gesetzlichen Ansprüche zu. Unabhängig hiervon ist  
Precitec KG berechtigt, vom Lieferanten ab dem Zeitpunkt des 
Lieferverzuges eine Vertragsstrafe von 0,5% pro angefangener 
Woche, maximal jedoch 5% des Gesamtauftragswertes der 
Lieferung zu verlangen. Die Geltendmachung weiterer Schäden 
bleibt ausdrücklich vorbehalten. Soweit sich Precitec KG bei 
Annahme der verspäteten Leistung nicht ausdrücklich das 
Recht zur Geltendmachung der Vertragsstrafe vorbehält, kann 
die angefallene Vertragsstrafe innerhalb einer Ausschlussfrist 
von zehn Werktagen nach Annahme geltend gemacht werden. 
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VI. Gefahrenübergang, Dokumente 

Die Gefahr geht mit Ablieferung der Ware bei Precitec KG  
oder bei dem von Precitec KG bestimmten Empfänger auf 
Precitec KG über.  

Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizufügen. Rechnungen 
sind gleichzeitig mit Warenabsendung unter Angabe der 
Bestellnummer an Precitec KG zu senden. Zur Vermeidung 
verzögerter Bearbeitung bei Precitec KG sind Rechnungen 
nicht den Warenlieferungen beizufügen, sondern mit 
gesonderter Post zu übermitteln; andernfalls gilt Ziffer VII. 3. 
entsprechend. 

 
VII. Preise und Zahlung 

Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend.  
Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht im Preis enthalten. 
Wenn Rechnungen des Lieferanten weder die bestellende  
Precitec KG Abteilung und das Bestelldatum noch die dem 
Lieferanten mitgeteilte Precitec KG Bestellnummer erkennen 
lassen, gerät Precitec KG unter Ausschluss des § 286 Abs. 3 
Satz 1 BGB erst vierzig Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug.  

Bei nicht vertragsgemäßer, insbesondere mangelhafter 
Lieferung ist Precitec KG berechtigt, die Zahlung bis zur 
ordnungsgemäßen Erfüllung ohne Verlust von Rabatten, Skonti 
oder ähnlichen Zahlungsvergünstigungen zurückzuhalten.  

Sofern keine besondere Vereinbarung getroffen ist, erfolgt die 
Begleichung der Rechnung entweder innerhalb von vierzehn 
Kalendertagen ab Zugang der Rechnung unter Abzug von drei 
Prozent des Nettopreises oder innerhalb von dreißig 
Kalendertagen ab Zugang der Rechnung und Erbringung der 
Gegenleistung. Die Zahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. Die Begebung von Wechseln an Erfüllungs 
statt bleibt vorbehalten; ohne gesonderte Vereinbarung lässt 
dies die gesetzlichen Verzugsfolgen hinsichtlich der 
Kaufpreisforderung unberührt. 

 
VIII. Mängelansprüche und Rückgriff 

Der Lieferant übernimmt die Haftung, dass der 
Vertragsgegenstand dem neuesten Stand der Technik, den 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und den Vorschriften 
und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und 
Fachverbänden entspricht. Sollte der Vertragsgegenstand diese 
Anforderungen nicht erfüllen, hat der Lieferant Precitec KG dies 
in jedem Einzelfall vor Beginn der Auslieferung an Precitec KG 
unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Precitec KG ist in diesem 
Fall berechtigt, die Lieferung auch nach Erhalt binnen einer 
Frist von zehn Werktagen ab Mitteilung des Lieferanten 
zurückzuweisen und die gesetzlichen Mängelansprüche geltend 
zu machen.  

Bestehen beim Lieferanten Bedenken gegen die von  
Precitec KG gewünschte Art der Ausführung, hat der Lieferant 
dies unverzüglich schriftlich mitzuteilen.  

Die Annahme der Ware erfolgt unter dem Vorbehalt der 
Untersuchung insbesondere auf Mangelfreiheit und 
Vollständigkeit. Die Untersuchung erfolgt anhand des 
Lieferscheins und ist auf die Feststellung von offensichtlichen 
Mängeln beschränkt. Precitec KG wird alle Lieferungen, sobald 
dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, 
untersuchen und dem Lieferanten hierbei entdeckte Mängel 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zehn 
Arbeitstagen schriftlich anzeigen; maßgeblich für die 

Fristwahrung ist die rechtzeitige Absendung der 
Mängelanzeige. Dies gilt entsprechend für Mängel, die sich erst 
nachträglich zeigen. Insoweit verzichtet der Lieferant auf den 
Einwand der verspäteten Mängelrüge.  

Soweit der Lieferant nach Aufforderung durch Precitec KG nicht 
unverzüglich Nacherfüllung leistet, steht Precitec KG in 
dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von akuten 
Gefahren oder zur Vermeidung von größeren Schäden, das 
Recht zu, die Mängel auf Kosten des Lieferanten zu den bei 
Precitec KG üblichen Vergütungssätzen selbst zu beseitigen 
oder von Dritten beseitigen zu lassen. Die gesetzlichen 
Ansprüche nach § 437 Nr. 2 und Nr. 3 BGB bleiben unberührt.  

Die Precitec KG zustehenden Ansprüche bei Mängeln 
verjähren in 24 Monaten, soweit nicht nach § 438 Abs. 1 und 
Abs. 3 BGB eine längere Verjährungsfrist besteht. Wird die 
Ware zum Weiterverkauf oder zur Verwendung bei der 
Herstellung von Precitec KG Maschinen oder Produkten 
beschafft, beginnt die Verjährungsfrist mit dem Zeitpunkt, in 
dem die Mängelverjährungsfrist für das mit der Ware 
ausgestattete Precitec KG Produkt anläuft, spätestens jedoch 
sechs Monate nach Anlieferung der Ware bei Precitec KG.  
Der Lieferant stellt Precitec KG bei Rechtsmängeln der Ware 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.  

Die Verjährung der Ansprüche ist gehemmt, solange die Ware 
sich zur Untersuchung auf Mängel oder zur Nachbesserung 
beim Lieferanten oder dessen Geheißpersonen befindet.  
Für innerhalb der Verjährungsfrist instand gesetzte oder 
reparierte Teile der Lieferung beginnt die Verjährungsfrist zu 
dem Zeitpunkt neu zu laufen, in dem der Lieferant die 
Ansprüche von Precitec KG auf Nacherfüllung vollständig erfüllt 
hat.  

Soweit Precitec KG von dritter Seite wegen Mängeln der vom 
Lieferanten bezogenen Ware in Anspruch genommen wird, ist 
Precitec KG gegenüber dem Lieferanten zum Rückgriff 
berechtigt; die vorigen Absätze gelten entsprechend. Der 
Lieferant ist Precitec KG zum Ersatz der wegen der Mängel 
getragenen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten verpflichtet. 

 
IX. Produkthaftung 

Wird Precitec KG aufgrund Produkthaftung in Anspruch 
genommen, ist der Lieferant verpflichtet, Precitec KG von 
derartigen Ansprüchen frei zu stellen, wenn und soweit der 
Schaden durch einen Fehler des vom Lieferanten gelieferten 
Vertragsgegenstandes verursacht worden ist. In den Fällen 
verschuldensabhängiger Haftung gilt dies jedoch nicht, soweit 
den Lieferanten kein Verschulden trifft. Der Lieferant hat 
Precitec KG in diesen Fällen in entsprechender Höhe von 
sämtlichen Kosten einschließlich der Aufwendungen für 
gebotene Rückrufaktionen und der gesetzlichen Kosten 
gebotener Rechtsverfolgung frei zu stellen. Im Übrigen gelten 
die gesetzlichen Bestimmungen.  

Der Lieferant hat Precitec KG bei Vertragsbeginn und auf 
jederzeit mögliches Verlangen eine Produkthaftpflicht- und 
Rückrufversicherung mit einer Deckungssumme von 
mindestens ���������������	
���
�������
����
���������������
den Versicherungsschutz auch nach vollständiger Erfüllung der 
gegenseitigen vertraglichen Pflichten für die Dauer von zehn 
Jahren nach Inverkehrbringen der verarbeiteten 
Liefergegenstände durch Precitec KG aufrechtzuerhalten.  

Soweit nichts anderes vereinbart, ist der Lieferant verpflichtet, 
seine Liefergegenstände so zu kennzeichnen, dass sie 
dauerhaft als seine Produkte erkennbar sind. 
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X. Schutzrechte 

Der Lieferant haftet dafür, dass weder die von ihm gelieferte 
Ware noch deren Weiterlieferung, -verarbeitung oder 
Benutzung durch Precitec KG Schutzrechte Dritter, 
insbesondere Gebrauchsmuster, Patente oder Lizenzen 
verletzt.  

Der Lieferant stellt Precitec KG und Precitec KG Kunden von 
Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechtsverletzungen frei 
und trägt alle Kosten, die Precitec KG in diesem 
Zusammenhang entstehen.  

Der Lieferant hat bei entgegenstehenden Schutzrechten Dritter 
auf eigene Kosten die auch für Precitec KG wirkende 
Einwilligung oder Genehmigung zur Weiterlieferung, -
verarbeitung und Benutzung vom Berechtigten zu erwirken. 

 
XI. Eigentumsvorbehalt, Beistellung, Werkzeuge 

1. Precitec KG behält sich an allen dem Lieferanten 
beigestellten Teilen das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung beim Lieferanten werden für Precitec KG 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen,  
Precitec KG nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 
erwirbt Precitec KG das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  

2, Wird ein von Precitec KG beigestelltes Teil im 
Verantwortungsbereich des Lieferanten schuldhaft beschädigt 
oder zerstört, so erstreckt sich die Haftung des Lieferanten 
auch auf die Reparatur bzw. den Ersatz des beigestellten 
Teiles.  

3. Precitec KG behält sich das Eigentum an von Precitec KG 
bezahlten oder gestellten Werkzeugen vor. Der Lieferant ist 
verpflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung 
der von Precitec KG bestellten Waren einzusetzen. 

 
XII. Geheimhaltung 

Die Vertragspartner verpflichten sich, sämtliche Informationen 
aus der Zusammenarbeit streng geheim zu halten, sofern sie 
nicht allgemein bekannt, rechtmäßig von Dritten erworben oder 
unabhängig von Dritten erarbeitet wurden, und ausschließlich 
für die Zwecke des Vertrages zu verwenden. Zu den 
geschützten Informationen zählen insbesondere technische 
Daten, Bezugsmengen, Preise sowie Informationen über 
Produkte und Produktentwicklungen, über derzeitige und 
zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben und 
sämtliche Unternehmensdaten des anderen Vertragspartners.  

Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, alle erhaltenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen strikt geheim zu halten und sie Dritten nur mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Precitec KG offen zu 
legen, sofern die darin enthaltenen Informationen nicht 
allgemein bekannt sind.  

Unterlieferanten hat der Lieferant ggf. entsprechend zu 
verpflichten.  

Auf jederzeit mögliches Verlangen von Precitec KG, spätestens 
jedoch bei Vertragsbeendigung, sind alle von Precitec KG 
stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich 
gefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise 
überlassenen Gegenstände unverzüglich und vollständig an 
Precitec KG zurückzugeben, soweit der Lieferant diese nicht 
noch zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungspflichten 

benötigt. Precitec KG behält sich alle Rechte an solchen 
vertraulichen Informationen, einschließlich Urheberrechten, 
gewerblichen Schutzrechten, Patenten, Gebrauchsmustern, 
etc., vor.  

Erzeugnisse, die nach von Precitec KG stammenden 
Entwürfen, Unterlagen, Modellen oder dergleichen oder nach 
als vertraulich gekennzeichneten Angaben hergestellt werden, 
dürfen vom Lieferanten nur zu den vertraglich vorausgesetzten 
Zwecken verwendet werden; insbesondere dürfen sie Dritten 
weder angeboten noch geliefert werden. 

 
XIII. Schlussbestimmungen 

Der Lieferant darf den Auftrag oder wesentliche Teile des 
Auftrags nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
Precitec KG an Dritte weitergeben.  

Sobald der Lieferant seine Zahlungen einstellt, ein vorläufiger 
Insolvenzverwalter bestellt oder das Insolvenzverfahren eröffnet 
wird, ist Precitec KG berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten.  

Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches 
Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG, UN-Kaufrechts-
abkommen). Sollten einzelne Teile dieser Einkaufsbedingungen 
rechtsunwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt.  

Gerichtstand ist der Sitz von Precitec KG. Precitec KG behält 
sich das Recht zur Klageerhebung an jedem anderen 
zulässigen Gerichtsstand vor.  

Precitec KG Einkaufsbedingungen, Stand: 17. Juli 2006 TH161s 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 225
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 225
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


